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L ANFRAGEBEANnN9RTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr Bartenstein und Kollegen vom 12. Juli 1994, ZI. 6901/J-NR/1994 
"Geltungsbereich des EU/EWR-Vergaberechts" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Allgemeines: 

f;qt,.,f lAB 

1S94-D9- 1 It 

zu GQ04 IJ 

Mit dem Bundesvergabegesetz wurden die im Basisabkommen des EWR übernom

menen Richtlinien bezüglich öffentliches Beschaffungswesen umgesetzt. Oie im Zu

satzpaket zum EWR-Abkommen mit 1. 7. 1994 übernommenen Richtlinien 

93/36/EWG zur Koordinierung der Verfahren öffentlicher Lieferaufträge, 

93/37/EWG zur Koordinierung öffentlicher Bauaufträge. 

93/38/EWG zur Koordinierung d. Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie 

Telekommunikation, 

92113/EWG zur Koordinierung d. Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die An

wendung der Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch 

Auftragnehmer im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs versorgung 

sowie im Telekommunikationssektor, 

92/50/EWG Ober die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienst

leistungsaufträge 

ersetzen teilweise die Richtlinien des EWR-Basisabkommens und müssen durch eine 

Novellierung des Bundesvergabegesetzes umgesetzt werden. Auf den entsprechen

den Abschnitt im EU-Beitrittsvertrag "E. ÖFFENTLICHES AUFTRAGSWESEN" darf 
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in diesem Zusammenhang vollständigkeitshalber hingewiesen werden. 

In den Anlagen zum Anhang XVI des EWR-Basisabkommen werden die österreich i

sehen Vergabestellen im Sinne der übernommenen Richtlinien aufgezählt. 

Zu Frage 1: 

"Welche öffentlichen Vergabestellen bzw. ausgegliederten Rechtsträger des Bundes, 
die in die Zuständigkeit Ihres Ressorts fallen, unterliegen der Bau- und Lieferkoordi
nierungsrichtlinie der EU? (Beantwortung der Frage durch Aufzählung der vergeben
den Stellen und Unternehmen mit jeweiligen Namen erbeten) 

Im Bereich meines Ressorts wären dies im einzelnen: 

Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

Postzeugverwaltung 

Postdirektionen in Wien, Graz, Klagenfurt, Linz und Innsbruck (Aufträge überwiegend 

im Bereich "gelbe Post'? 

Zu Frage 2: 

"Welche Bundesbehörden, öffentliche Unternehmen und in privater Rechtsform ge
führten Unternehmen mit wesentlicher Beteiligung des Bundes, die in die Zuständig
keit Ihres Ressort fallen, unterliegen der EU/EWR-Sonderrichtlinie? (Beantwortung 
der Frage durch Aufzählung der vergebenden Stellen und Unternehmen mit jeweili
gen Namen erbeten)" 

Oie Beantwortung dieser Frage geht davon aus, daß mit der in Ihrer Frage angespro

chenen "EU/EWR-Sonderrichtlinie" konkret die im Einleitungsteilihrer Anfrage zitierte 

"Sektorenrichtlinie" gemeint ist. Dieser "Sektorenrichtlinie" unterliegen 

Fernme/dezeugverwaltung 

Fernme/detechnisches Zentra/amt 

Fernmeldezentralbauleitung 

Generalpostdirektion und die zu Frage 1 angeführten Postdirektionen für Aufträge im 

Bereich Telekommunikation und Verkehrsversorgung 
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Österreich ische Bundesbahnen 

Austro Control GesmbH. 

Flughafen Wien AG* 

Flughafen Graz Betriebsges.m.b.H. * 

Tiro/er Flughafenbetriebsges.m.b.H.'" 

Kärntner Flughafenbetriebsges.m.b.H. * 

Flughafen Linz Betriebsges.m.b.H. * 

Salzburger Flughafenbetriebsges. m. b. H. * 

3 

Betriebe der ÖfAG, soweit sie unter § 67 (2) 2 a) des Bundesvergabegesetzes 

BGBL. Nr. 462/1993 fallen ("Nutzung eines geographisch abgegrenzten 

Gebietes zum Zwecke der Suche oder Förderung von Erdöl, Erdgas, Kohle 

oder anderer Festbrennstoffen '? 

Hinsichtlich der vorstehenden mit "*,, bezeichneten FlughafenbetriebsgeseJ/schaften 

ist betreffend der gesellschaftsrechtlichen Belange die Zuständigkeit des Bundes

ministeriums für Finanzen gegeben. 

Wien am 42. September 1994 
I 

Der Bundesminister 
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